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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Die Tage werden kürzer, die Luft kühler und die Blätter der Bäume haben

sich in leuchtende Rot- und Gelbtöne verfärbt. Es ist unverkennbar, dass sich
2025 dem Ende zuneigt. Dies gibt mir Anlass, einen Moment innezuhalten
und zu reflektieren, wo wir in der Kinder- und Jugendhilfe stehen.
Mittlerweile sind seit dem Inkrafttreten der 1. Reformstufe des Kinder- und
Jugendstärkungsgesetzes mit Wirkung vom 10. Juni 2021 knapp 4 1/2 Jahre
vergangen. Die Rechtsänderungen haben in Teilen den Vollzug der Kinder-
und Jugendhilfe zum Wohle der jungen Menschen deutlich verbessert. Ins-
besondere bei der Hilfe für junge Volljährige wird sehr deutlich, welche positi-
ven Auswirkungen eine gute und hinreichend klare Fassung des Leistungstat-
bestandes haben kann. Andere Dinge sind im Fluss. So haben wir begonnen
über inklusiven Kinderschutz zu sprechen, auch wenn niemand aktuell sagen
kann, welche Erfordernisse der inklusive Kinderschutz tatsächlich mit sich
bringt (z.B. hinsichtlich der inklusiven Qualifikation der insoweit erfahrenen
Fachkraft i.S.d. § 8a Abs. 4 SGB VIII). Auch sind Lücken im System sehr offen-
sichtlich geworden (insbesondere der fehlende Einbezug von Leistungserbrin-
gern nach SGB IX in die Vereinbarungen nach § 8a Abs. 4 SGB VIII).
Andere Aufgaben bleiben weiterhin schwierig. So hat kaum ein Jugendamt
in Deutschland genug Personal, um die 1. Stufe des Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetzes in Gänze umsetzen zu können. Aufgaben, welche für eine Stär-
kung der Subjektstellung junger Menschen und ihrer Familien von erheblicher
Bedeutung sind, können leider nicht umgesetzt werden. So bleibt die Umset-
zung der Beratung und Mitwirkung im Gesamtplanverfahren nach § 10a
SGB VIII ebenso schwierig wie eine ganzheitliche Hilfeplanung nach § 36
Abs. 3 S. 2 SGB VIII und § 36b SGB VIII. Auch bleibt der Kinderschutz auf-
grund der hohen Komplexität der Aufgabenwahrnehmung bei gleichzeitig
immer knapper werdenden Ressourcen eine extrem herausfordernde Aufgabe.
Die Kinder- und Jugendhilfe macht sich nach hiesiger Wahrnehmung das Le-
ben aber auch selbst schwerer als es ist. So wird im Betriebserlaubnisrecht in
der Praxis weiterhin an einem rechtlich nicht existenten Fachkräftegebot fest-
gehalten und Anforderungen gestellt, welche sich nicht im rechtlichen Prüf-
programm des § 45 Abs. 2 SGB VIII wiederfinden. Schließlich ist der Befund,
dass das Aushandeln der Verträge im Leistungserbringerrecht angesichts an-
gespannter kommunaler Haushalte nicht einfacher wird, sicherlich nicht ver-
wunderlich. Mit etwas mehr Partnerschaftlichkeit i.S.d. § 4 Abs. 1 SGB VIII
und Focus auf der Ebene der Leistungsvereinbarung ließen sich aber sicher-
lich bessere Vertragsinhalte zum Wohle der Kinder vereinbaren.
Es bleibt damit herausfordernd, aber auch spannend. Im partnerschaftlichen
Zusammenwirken kann es gelingen, Kinder- und Jugendhilfe zum Wohle der
Kinder auch in herausfordernden Zeiten fortzuentwickeln. Ich bin weiterhin
guten Mutes und freue mich auf den Austausch mit Ihnen!

Ihr

Prof. Dr. Jan Kepert
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